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Veranstalter-Haftpflichtversicherung  

Risikofragebogen & Antrag  
 

Versicherungsnehmer (Name bzw. Firmenwortlaut): 
 
      ______________________________________________ 
      ______________________________________________ 
Anschrift: ______________________________________________ 
      ______________________________________________ 
Telefon:    _____________________ Fax: ___________________ E-Mail: ____________________________ 
Ansprechpartner: _______________________________________ 
 
Event-/Veranstaltungsagentur (gilt prämienfrei mitversichert): 
 
      ______________________________________________ 
      ______________________________________________ 
Anschrift: ______________________________________________ 
      ______________________________________________ 
Telefon:    _____________________ Fax: ___________________ E-Mail: ____________________________ 
Ansprechpartner: _______________________________________ 
 
Die Rechnung ist auf   � Versicherungsnehmer   � Agentur   auszustellen 
Die Polizze ist an   � Versicherungsnehmer   � Agentur   � Vermittler   zu senden 
 
genaue Bezeichnung der Veranstaltung (Titel): 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Veranstaltungsort (exakte Adresse): 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Veranstaltungszeitraum: 
vom (TT.MM.JJ) ____ . ____ . _________  bis (TT.MM.JJ)  ____ . ____ . _________ 
von (HH:MM)  _______ : _______  Uhr bis (HH:MM)  _______ : _______  Uhr  
Zeitraum des Auf- und Abbaus (gilt nur mitversichert, wenn bei der Prämienbemessung berücksichtigt): 
vom (TT.MM.JJ) ____ . ____ . _________  bis (TT.MM.JJ)  ____ . ____ . _________ 
von (HH:MM)  _______ : _______  Uhr bis (HH:MM)  _______ : _______  Uhr  
 
Wie viele Teilnehmer / Besucher / Gäste werden voraussichtlich erwartet? ____________  Personen 
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Veranstalter-Haftpflichtversicherung  
Risikofragebogen & Antrag für eine 

Versicherungssumme von € 1,500.000,- 
 

 
 
Bitte wählen Sie Ihre Versicherungsvariante(n) und tragen Sie die zutreffende(n) Prämie(n) in der 
ganz rechten Spalte ein: 
 
Basisdeckung für eine Versicherungssumme von € 1,500.000,- 
Anzahl der Teilnehmer /  
Besucher / Gäste 

bis 500 
Pers. 

bis 1.000 
Pers.

bis 1.500 
Pers.

bis 2.000 
Pers.

bis 5.000 
Pers. 

zutreffende 
Prämie(n) 

Basisdeckung bis 24 Std. € 55,-  € 74,-  € 84,-  € 92,-  € 129,-   

Basisdeckung bis 72 Std. € 75,-  € 99,-  € 109,-  € 117,-  € 174,-   
 
 
zusätzl. Deckungserweiterungen (siehe letzte Seite) Prämien & Versicherungssummen (VS) 
Regressforderungen d. Gebäudeversicherers inf. Brandes 
max. Versicherungssumme (VS) € 7,200.000,-  

€ 17,- je € 100.000,- VS: 
gewählte VS: € __________ ,- 

 

Bewirtung in Eigenregie  
Deckung innerhalb der Basisversicherung  

+ 20% Zuschlag 
auf die jeweilige Basisprämie 

 

Schadenersatz- und Strafrechtsschutz  
Versicherungssumme € 36.000,-  

+ 50% Zuschlag 
auf die jeweilige Basisprämie 

 

 
Alle angeführten Prämien verstehen sich inkl. der gesetzlichen Versicherungssteuer von 11%. 
 
 
 
 
 
 
Zahlungsart: 
 

  Per Zahlschein         Per Bankeinzug von folgender Bankverbindung: 

 

Kontoinhaber: ______________________________________________________________________________  

 

BLZ: __________________ Kto.Nr.: __________________ Unterschrift: _______________________________  
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Veranstalter-Haftpflichtversicherung  
Risikofragebogen & Antrag für eine 

Versicherungssumme von € 2,000.000,- 
 
 
Bitte wählen Sie Ihre Versicherungsvariante(n) und tragen Sie die zutreffende(n) Prämie(n) in der 
ganz rechten Spalte ein: 
 
Basisdeckung für eine Versicherungssumme von € 2,000.000,-
Für Veranstaltungen in Deutschland +20%, in Rest-EU inkl. Schweiz & Liechtenstein +50% Zuschlag!  
Anzahl der Teilnehmer /  
Besucher / Gäste 

bis 500 
Pers. 

bis 1.000 
Pers. 

bis 2.500 
Pers. 

bis 5.000 
Pers. 

bis 7.500 
Pers. 

bis 10.000 
Pers. 

zutreffende 
Prämie(n) 

Basisdeckung bis 24 Std. € 60,-  € 80,-  € 105,-  € 135,-  € 170,-  € 210,-   
Basisdeckung bis 72 Std. € 80,-  € 105,-  € 135,-  € 170,-  € 210,-  € 255,-   
Basisdeckung ab 72 Std.  
je weitere 24 Std. 

 
+ € 20,-  

 
+ € 25,- 

 
+ € 30,- 

 
+ € 35,- 

 
+ € 40,-  

 
+ € 45,-  

 

Basisdeckung bis 1 Woche € 120,-  € 155,-  € 195,-  € 240,-  € 290,-  € 345,-   
Basisdeckung bis 2 Wochen € 160,-  € 210,-  € 270,-  € 340,-  € 420,-  € 510,-   
Basisdeckung bis 4 Wochen € 240,-  € 315,-  € 405,-  € 510,-  € 630,-  € 765,-   
Basisdeckung bis 2 Monate € 400,-  € 525,-  € 675,-  € 850,-  € 1.050,-  € 1.275,-   
Basisdeckung ab 2 Monate  
je weiteres Monat (max.+4) 

 
+ € 80,-  

 
+ € 105,- 

 
+ € 135,- 

 
+ € 170,- 

 
+ € 210,-  

 
+ € 255,-  

 

 
 
zusätzl. Deckungserweiterungen (siehe letzte Seite) Prämien & Versicherungssummen (VS) 
Regressforderungen d. Gebäudeversicherers inf. Brandes 
max. Versicherungssumme (VS) € 7,200.000,- 

€ 17,- je € 100.000,- VS: 
gewählte VS: € __________ ,- 

 

Bewirtung in Eigenregie  
Deckung innerhalb der Basisversicherung 

+ 20% Zuschlag 
auf die jeweilige Basisprämie 

 

Zeltrisiko: Veranstaltungen in Zelten  
Deckung innerhalb der Basisversicherung 

+ 100% Zuschlag 
auf die jeweilige Basisprämie 

 

Tätigkeitsschäden: Schäden an unbeweglichen Sachen  
(am Gebäude und an fest verbundenen Gebäudeteilen) 
Selbstbehalt: 10%, mind. € 300,- je Versicherungsfall 

+ 150% Zuschlag 
auf die jeweilige Basisprämie  

VS: € 5.000,- 

 

Mietsachschäden: Schäden an beweglichen Sachen  
(am Gebäude-Inventar, z.B. Tische, Stühle, …)  
Selbstbehalt: 10%, mind. € 300,- je Versicherungsfall 

+ 200% Zuschlag 
auf die jeweilige Basisprämie  

VS: € 5.000,- 

 

 
Alle angeführten Prämien verstehen sich inkl. der gesetzlichen Versicherungssteuer von 11%. 
 
 
 
Zahlungsart: 
 

  Per Zahlschein         Per Bankeinzug von folgender Bankverbindung: 

 

Kontoinhaber: ______________________________________________________________________________  

 

BLZ: __________________ Kto.Nr.: __________________ Unterschrift: _______________________________  
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Veranstalter-Haftpflichtversicherung  
Risikofragebogen & Antrag für eine 

Versicherungssumme von € 3,000.000,- 
 
 
Bitte wählen Sie Ihre Versicherungsvariante(n) und tragen Sie die zutreffende(n) Prämie(n) in der 
ganz rechten Spalte ein: 
 
Basisdeckung für eine Versicherungssumme von € 3,000.000,-
Für Veranstaltungen in Deutschland +20%, in Rest-EU inkl. Schweiz & Liechtenstein +50% Zuschlag!  
Anzahl der Teilnehmer /  
Besucher / Gäste 

bis 500 
Pers. 

bis 1.000 
Pers. 

bis 2.500 
Pers. 

bis 5.000 
Pers. 

bis 7.500 
Pers. 

bis 10.000 
Pers. 

zutreffende 
Prämie(n) 

Basisdeckung bis 24 Std. € 70,-  € 95,-  € 125,-  € 160,-  € 200,-  € 245,-   
Basisdeckung bis 72 Std. € 95,-  € 125,-  € 160,-  € 200,-  € 245,-  € 295,-   
Basisdeckung ab 72 Std.  
je weitere 24 Std. 

 
+ € 25,-  

 
+ € 30,- 

 
+ € 35,- 

 
+ € 40,- 

 
+ € 45,-  

 
+ € 50,-  

 

Basisdeckung bis 1 Woche € 145,-  € 185,-  € 230,-  € 280,-  € 335,-  € 395,-   
Basisdeckung bis 2 Wochen € 190,-  € 250,-  € 320,-  € 400,-  € 490,-  € 590,-   
Basisdeckung bis 4 Wochen € 285,-  € 375,-  € 480,-  € 600,-  € 735,-  € 885,-   
Basisdeckung bis 2 Monate € 475,-  € 625,-  € 800,-  € 1.000,- € 1.225,-  € 1.475,-   
Basisdeckung ab 2 Monate  
je weiteres Monat (max.+4) 

 
+ € 95,-  

 
+ € 125,- 

 
+ € 160,- 

 
+ € 200,- 

 
+ € 245,-  

 
+ € 295,-  

 

 
 
zusätzl. Deckungserweiterungen (siehe letzte Seite) Prämien & Versicherungssummen (VS) 
Regressforderungen d. Gebäudeversicherers inf. Brandes 
max. Versicherungssumme (VS) € 7,200.000,- 

€ 17,- je € 100.000,- VS: 
gewählte VS: € __________ ,- 

 

Bewirtung in Eigenregie  
Deckung innerhalb der Basisversicherung 

+ 20% Zuschlag 
auf die jeweilige Basisprämie 

 

Zeltrisiko: Veranstaltungen in Zelten  
Deckung innerhalb der Basisversicherung 

+ 100% Zuschlag 
auf die jeweilige Basisprämie 

 

Tätigkeitsschäden: Schäden an unbeweglichen Sachen  
(am Gebäude und an fest verbundenen Gebäudeteilen) 
Selbstbehalt: 10%, mind. € 300,- je Versicherungsfall 

+ 150% Zuschlag 
auf die jeweilige Basisprämie  

VS: € 7.500,- 

 

Mietsachschäden: Schäden an beweglichen Sachen  
(am Gebäude-Inventar, z.B. Tische, Stühle, …)  
Selbstbehalt: 10%, mind. € 300,- je Versicherungsfall 

+ 200% Zuschlag 
auf die jeweilige Basisprämie  

VS: € 7.500,- 

 

 
Alle angeführten Prämien verstehen sich inkl. der gesetzlichen Versicherungssteuer von 11%. 
 
 
 
Zahlungsart: 
 

  Per Zahlschein         Per Bankeinzug von folgender Bankverbindung: 

 

Kontoinhaber: ______________________________________________________________________________  

 

BLZ: __________________ Kto.Nr.: __________________ Unterschrift: _______________________________  
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Veranstalter-Haftpflichtversicherung  
Risikofragebogen & Antrag für eine 

Versicherungssumme von € 4,000.000,- 
 
 
Bitte wählen Sie Ihre Versicherungsvariante(n) und tragen Sie die zutreffende(n) Prämie(n) in der 
ganz rechten Spalte ein: 
 
Basisdeckung für eine Versicherungssumme von € 4,000.000,-
Für Veranstaltungen in Deutschland +20%, in Rest-EU inkl. Schweiz & Liechtenstein +50% Zuschlag!  
Anzahl der Teilnehmer /  
Besucher / Gäste 

bis 500 
Pers. 

bis 1.000 
Pers. 

bis 2.500 
Pers. 

bis 5.000 
Pers. 

bis 7.500 
Pers. 

bis 10.000 
Pers. 

zutreffende 
Prämie(n) 

Basisdeckung bis 24 Std. € 80,-  € 110,-  € 145,-  € 185,-  € 230,-  € 280,-   
Basisdeckung bis 72 Std. € 110,-  € 145,-  € 185,-  € 230,-  € 280,-  € 335,-   
Basisdeckung ab 72 Std.  
je weitere 24 Std. 

 
+ € 30,-  

 
+ € 35,- 

 
+ € 40,- 

 
+ € 45,- 

 
+ € 50,-  

 
+ € 55,-  

 

Basisdeckung bis 1 Woche € 170,-  € 215,-  € 265,-  € 320,-  € 380,-  € 445,-   
Basisdeckung bis 2 Wochen € 220,-  € 290,-  € 370,-  € 460,-  € 560,-  € 670,-   
Basisdeckung bis 4 Wochen € 330,-  € 435,-  € 555,-  € 690,-  € 840,-  € 1.005,-   
Basisdeckung bis 2 Monate € 550,-  € 725,-  € 925,-  € 1.150,- € 1.400,-  € 1.675,-   
Basisdeckung ab 2 Monate  
je weiteres Monat (max.+4) 

 
+ € 110,-  

 
+ € 145,- 

 
+ € 185,- 

 
+ € 230,- 

 
+ € 280,-  

 
+ € 335,-  

 

 
 
zusätzl. Deckungserweiterungen (siehe letzte Seite) Prämien & Versicherungssummen (VS) 
Regressforderungen d. Gebäudeversicherers inf. Brandes 
max. Versicherungssumme (VS) € 7,200.000,- 

€ 17,- je € 100.000,- VS: 
gewählte VS: € __________ ,- 

 

Bewirtung in Eigenregie  
Deckung innerhalb der Basisversicherung 

+ 20% Zuschlag 
auf die jeweilige Basisprämie 

 

Zeltrisiko: Veranstaltungen in Zelten  
Deckung innerhalb der Basisversicherung 

+ 100% Zuschlag 
auf die jeweilige Basisprämie 

 

Tätigkeitsschäden: Schäden an unbeweglichen Sachen  
(am Gebäude und an fest verbundenen Gebäudeteilen) 
Selbstbehalt: 10%, mind. € 300,- je Versicherungsfall 

+ 150% Zuschlag 
auf die jeweilige Basisprämie  

VS: € 10.000,- 

 

Mietsachschäden: Schäden an beweglichen Sachen  
(am Gebäude-Inventar, z.B. Tische, Stühle, …)  
Selbstbehalt: 10%, mind. € 300,- je Versicherungsfall 

+ 200% Zuschlag 
auf die jeweilige Basisprämie  

VS: € 10.000,- 

 

 
Alle angeführten Prämien verstehen sich inkl. der gesetzlichen Versicherungssteuer von 11%. 
 
 
 
Zahlungsart: 
 

  Per Zahlschein         Per Bankeinzug von folgender Bankverbindung: 

 

Kontoinhaber: ______________________________________________________________________________  

 

BLZ: __________________ Kto.Nr.: __________________ Unterschrift: _______________________________  
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Erklärung des Versicherungsnehmers: 
 
Der Fragebogen wurde wahrheitsgemäß ausgefüllt, als allfällige besondere Gefahr wird nachstehender Umstand 
angeführt: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Die Allgemeinen und Ergänzenden Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHVB & EHVB), die 
Klauseln „Veranstalter-Haftpflicht“ und - sofern beantragt - die Klauseln zu den Deckungserweiterungen werden 
vom Versicherungsnehmer anerkannt. 
 
Ich/wir wurde(n) bereits umfassend beraten und beantrage(n) sofort Versicherungsschutz lt. diesem Antrag. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 Ort und Datum                                                           Unterschrift                                            

 

 

Hinweise zum Antrag: 
 
Die Antragstellung begründet noch keinen Versicherungsvertrag. Erst ab Zugang der Polizze oder einer gesonderten Annahme-
erklärung und rechtzeitiger Prämienzahlung besteht Versicherungsschutz nach Maßgabe des Versicherungsvertrages. 
Versicherungsschutz vor Zugang der Polizze besteht nur bei einer vorläufigen Deckung in dem vom Versicherer zugesagten 
Deckungsumfang. 
 
Für Anträge, die bis spätestens 3 Werktage vor Versicherungsbeginn bei uns einlangen, können wir Ihnen sofort eine vorläufige 
Deckungszusage übermitteln (bei weniger als 9 Werktagen bis Beginn nur bei Vorliegen eines Bankeinzuges!).  
Bitte beachten Sie, dass der Versicherungsschutz bei Zahlung mittels Zahlschein nur dann gegeben ist, wenn die Prämie  
nachweislich vor Veranstaltungsbeginn überwiesen wurde. Gemäß §38 VersVG (siehe letzte Seite) besteht Versicherungs-
schutz nur nach vollständiger Prämienzahlung.  
 
Die in diesen Unterlagen angeführten Bedingungen und Prämien gelten nicht für Sportevents und sportausübende Teilnehmer, 
ebenso nicht für Kampf- und Motorsportveranstaltungen, Feuerwerke, Böller- und Wetterschießen, Körveranstaltungen, 
Tierschauen und Viehmärkte, sowie bestimmte Brauchtums-Veranstaltungen (Maibäume, Krampuskränzchen, Perchtenläufe, 
…), für die es eigene Fragebögen bzw. Antragsformulare gibt.  
 
Schäden, die durch Teilnehmer an der Veranstaltung (Gäste, Besucher, etc.) verursacht werden, sind im Rahmen 
dieses Angebotes nicht versicherbar.  Für derartige Schäden haftet der Teilnehmer Ihnen gegenüber. 
 
Die Basisdeckung der Veranstalter-Haftpflichtversicherung schützt den Veranstalter bzw. die Agentur bei Forderungen Dritter 
infolge Personen- und Sachschäden - in Ihrem eigenen Interesse raten wir Ihnen zu einer möglichst hohen Versicherungs-
summe.  
Bedenken Sie bei der Wahl der Versicherungssumme, dass z.B. bei einer schweren Körperverletzung der berechtigte Schaden-
ersatz einer Person € 2,0 Mio. und mehr betragen kann.  
 
Manche Varianten und Zusatzdeckungen werden erst bei Versicherungssummen ab € 2,0 Mio. angeboten. Für den erweiterten 
Veranstalter-Rechtsschutz gibt es ein eigenes Antragsformular.  
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Besondere Bedingungen zur Veranstalter-Haftpflichtversicherung: 
 
1. Deckungsumfang: 
• Es gelten die Allgemeinen und Ergänzenden Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHVB und EHVB) in 

der jeweils gültigen Fassung. 
• Die Pauschalversicherungssumme für Personen- und/oder Sachschäden ergibt sich aus der Versicherungsbestätigung. 
2. Der Versicherungsschutz bezieht sich im Rahmen des Deckungsumfanges der AHVB sowie des Abschnittes A, Z. 1 und Z. 

3 EHVB auf Schadenersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers als Veranstalter bzw. als Agentur der in der Polizze 
bezeichneten Veranstaltung.  

3. Für das Auf- und Abbauen von Buden, Kojen, Tribünen, Zelten usw. findet Abschnitt B, Z. 10, Pkt. 1.2. EHVB sinngemäß 
Anwendung. 

4. Die für den Versicherungsnehmer handelnden Personen sind auch ohne Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses im Rahmen 
des Abschnitt A, Z. 1, Pkt. 3 EHVB mitversichert. Dies gilt jedoch nicht für Dritte, die aufgrund eines Werkvertrages zur 
Erreichung des Veranstaltungszweckes tätig werden.  

5. Kein Versicherungsschutz besteht für: 
• Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden an ausgestellten Sachen sowie an Fluren und Kulturen. 
• Schadenersatzpflicht aus der Beschädigung der den Veranstaltern für die Veranstaltung zur Verfügung gestellten oder der 

von Ihnen gemieteten bzw. geliehenen Räumlichkeiten, es sei denn, es wurde eine diesbezügliche Deckungserweiterung 
beantragt (siehe „Regressforderungen“ bzw. „Tätigkeitsschäden“).  

• Schäden an beweglichen Sachen, es sei denn, es wurde hierfür eine Deckungserweiterung beantragt (siehe „Miet-
sachschäden“). 

• Veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen im Sinne des Kraftfahrtgesetzes, mit Luftfahrzeugen und Luftfahrtgeräten im Sinne des 
Luftfahrtgesetzes sowie von Motorbooten bezieht sich der Versicherungsschutz ausschließlich auf das Veranstalterrisiko. 
Schadenersatzverpflichtungen aus Haltung oder Verwendung dieser Fahrzeuge bleiben demnach vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen. 

• Das Abbrennen von Feuerwerken. 
6. Der Versicherungsumfang kann je nach gewählter Variante gegen Prämienzuschlag erweitert werden um: 
• Regressforderungen des Gebäudeversicherers infolge Brandes: Regressforderungen des Gebäudeversicherers infolge 

Brandes gelten bis zur selbstgewählten Versicherungssumme mitversichert. Höchstbetrag: € 7,2 Mio. 
• Bewirtung in Eigenregie: Art. 7, Pkt. 9. AHVB finden in Bezug auf dargereichte Speisen und Getränke keine Anwendung.  
• Zeltrisiko (Veranstaltungen in Zelten): Versichert sind Schäden durch die Zelte, aber nicht an den Zelten. 
• Tätigkeitsschäden (Schäden an unbeweglichen Sachen): Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Schadenersatz-

verpflichtungen wegen Schäden an für betrieblich gemietet oder geleasten Gebäuden oder Räumen. Art. 7, Pkt. 10.1 und 
10.3 AHVB finden insoweit keine Anwendung. Ausgeschlossen sind: Abnützung, Verschleiß oder übermäßige Bean-
spruchung, Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen, Elektro- und Gasgeräten, 
Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiefür besonders versichern kann. Der Versicherungsschutz wird in 
Ansehung anderweitig bestehender Versicherungen subsidiär geleistet. Die Versicherungssumme und der Selbstbehalt pro 
Versicherungsfall ergeben sich aus der gewählten Variante.  

• Mietsachschäden (Schäden an beweglichen Sachen): Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Schadenersatzver-
pflichtungen wegen Schäden an für betriebliche Zwecke gemietetem oder geleastem Inventar von Gebäuden. Art. 7, Pkte 
10.1; 10.2; und 10.3 der AHVB und EHVB finden soweit keine Anwendung. Die Versicherungssumme und der Selbstbehalt 
pro Versicherungsfall ergeben sich aus der gewählten Variante. 

7. Obliegenheiten: 
• Als Obliegenheit gemäß Art. 8 AHVB, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß §6 VersVG bewirkt, 

wird folgendes bestimmt: Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sämtliche behördlichen Auflagen betreffend der Ver-
anstaltung einzuhalten. 

• Die Prämie ist vor Beginn der Veranstaltung zu bezahlen, sie gilt als Erstprämie im Sinne der Bestimmungen des VersVG. 
Die Prämie ist somit sofort nach Erhalt der Prämienrechnung zu bezahlen. 

 
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG): 
 
§ 38 VersVG: 
(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des Versicherungsvertrages und nach der 

Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom 
Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch 
nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an 
der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den 
Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 


